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PRÄGAFORM  Bonn  präsentiert
Koblenzer Kette und Ohr

-hgj- Rund elfeinhalb Wochen vor dem Start in die nächste
Session, präsentiert die für ihre Qualität bekannte Bonner
Ordenschmiede Bley Prägaform GmbH, ihre neue Kollektion aus
verschiedenen Schmuckstücken bestehend aus Halskette und den
dazu  passenden  Ohrsteckern.  Nicht  nur  in  der  "fünften
Jahreszeit" sind die Silberne Kette wie auch die silbernen
Ohrstecker mit Koblenzer Wappen in Herzform und Strass-Steinen
ein Hingucker an so mansch weiblichen Dekoltee oder Ohr. Auch
bei allen anderen Anlässen, passen die modischen Accessoires
auf sportliche wie festliche Garderobe der Trägerin. Für die
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Herren gibt es ein kleines aber feines Trostpflaster, den
Koblenzer Wappenpin fürs Revers, der an jedes Jackett gehört
und damit die Identifikation zur Stadt an Rhein und Mosel
symbolisiert.
Bestellungen  nimmt  www.koblenzerkarneval.de  über  unseren
Kontaktbutton entgegen. Alle Bestellungen benötigen neben dem
Namen  des  Bestellers,  die  komplette  Anschrift  sowie  eine
Telefon-Nr.  (Festnetz  oder  Mobilfunk)  und  sind  rechtlich
verbindlich.  Vom  Redaktionsteam  www.koblenzerkarneval.de  an
die Bonner Prägaform zur weiteren Bearbeitung weitergeleitet.
Die Kette mit dem Koblenzer-Wappen hat eine Größe von 2,0 cm x
2,0  cm  (Herz)  und  ist  unter  der  Artikel-Nr.:  1320  Wappen
Koblenz  mit  Strass-Steinen  besetzt,  inklusiv  silberner
Metallkette und schwarzer Stoffkette zum Preis von € 20,00
erhältlich.
Die  Ohrstecker  mit  dem  Koblenzer  Wappen  in  Herzform  mit
Strass-Steinen (Größe: 2,7 x 2 cm) sind unter der Artikel-Nr.:
1320_O Herz Koblenz zum Preis von € 12,00 erhältlich und der
Koblenzer Wappenpin mit der Artikel-Nr. 1320 Wappenpin Koblenz
ist für € 2,00 erhältlich.

HINWEIS IN EIGENER SACHE:
Zum 15. Oktober 2011, haben wir alle älteren Berichte der
Koblenzer Schlaglichter der Jahre 2007, 2008, 2009, 2010 ,
1/2011, 2/2011 und 3/2011 ins Archiv verschoben!
Ihr Redaktionsteam "kobenzerkarneval.de"

Freitag, 6. Juli 2012
Große Koblenzer ist erstmals Veranstalter
des Koblenzer Alstadtfestes
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-hgj- Als krönendes Highlight ihres Jubiläumsjahres 165. Jahre
Große Koblenzer Karnevalsgesellschaft, richtete die bekannte
und große Gesellschaft an diesem Wochenende (6. und 7. Juli)
erstmals  das  Altstadtfest  in  ihrer  Heimatstadt  aus.  Das
Altstadtfest existiert bereits seit Mitte der 1970er Jahre und
ist ein fester Bestandteil im Kulturellen wie Touristischen im
Veranstaltungskalender  der  Stadt  Koblenz  ist..  Unter  dem
Slogan �Metenanner onner de Zwiwwelstärm�, hatte die �Gruuße�
die Gunst der Stunde genutzt und das Angebot der überalterten
Altstädter Brunnengemeinschaft angenommen, daß Altstadtfest im
Sinne dieser Gemeinschaft für Bürger und Gäste aus nah und
fern weiterzuführen.

Freitag, 6. Juli 2012



Nach  dem  eigentlichen  �Bronneputzerfest�,  daß  die
Brunnengemeinschaft mit einem Umzug zu klingendem Spiel der
Blaskapelle St. Servatius Güls durch die Straßen und Gassen
der Koblenzer Altstadt führte, startete die �Große� nach dem
Platzkonzert  des  Musikvereins  und  eröffnete  den  lauen
Sommerabend  mit  der  Band  �Playpoint�,  die  mit  ihren
internationalen Hits viele zu bleiben ein luden. Zusammen mit
Koblenz´ zweitältester Karnevalsgesellschaft unter den Türmen
der  Liebfrauenkirche  an  der  �Owerpfarrkersch�  feierten  im
Verlauf des Abends bis nach Mitternacht einige Tausend Gäste,
die nicht nur der Musik folgten sondern auch den Augenblick
unter Freunden und Bekannten zum Smalltalk nutzten. Aber auch
kulinarisch  konnte  die  1847  gegründete  Gesellschaft  mit
allerlei aufwarten, über Leckereien vom Grill über Flammkuchen
bis hin zu Zuckerwatte und gebrannten Mandel konnte jeder bei
Bier, Wein, Sekt, alkoholfreien Getränken und aktuellen Hits
und Evergreens bei der �Gruuße� auf seine Kosten kommen.

Freitag, 6. Juli 2012



Neben dem 13köpfigen Organisationsteam der Großen Koblenzer,
das seit geraumer Zeit intern als �Festkomitee� bezeichnet
wird,  stellte  sich  knapp  über  100  Aktive  und  Inaktive
Mitglieder der Gesellschaft vor und hinter der Bühne in den
Dienst der Brauchtumspflege, der in diesem Fall einmal nicht
karnevalistisch war, wie es die Mitglieder ansonsten gewohnt
sind. Nachdem der erste Abend recht erfolgreich verlaufen war,
benötigten nicht nur die Gäste der Großen Koblenzer, sondern
insbesondere  die  aktiven  Helfer  ihren  �Schönheitsschlaf�,
damit man für den nächsten Tag, in alter Frische wieder für
Koblenzer,  Touristen  und  Gäste  parat  sein  konnte,  der  im
Schulterschluß zum Vortag die Arbeit der ehrenamtlichen Helfer
aus  beiden  Gardeteilen,  �Hotzels  Familisch�,  Ehrenräten,
Elferrat,  Tanzgruppen,  Organisatoren  und  nicht  zuletzt  dem
Vorstand bestätigte.

Freitag, 6. Juli 2012

Freitag, 6. Juli 2012

Freitag, 6. Juli 2012



Freitag, 6. Juli 2012

Freitag, 6. Juli 2012
�Karnevalsorden-Urteil�  ist  nicht
rechtskräftig

Nach  einem  Urteil  des  Finanzgerichts  Köln  (Urteil  vom
18.04.2012  –  13  K  1075/08)  soll  der  Gewinn  einer
gemeinnützigen  Karnevalsgesellschaft  aus  dem  Verkauf  von
Karnevalsorden  der  Körperschaftsteuer  unterliegen.  Die
Gemeinnützige  Gesellschaft  des  Kölner  Karnevals  mbH,
Tochtergesellschaft des Festkomitee Kölner Karneval, hat in
diesem Fall geklagt, um in einem Musterprozess im Interesse
der dem Festkomitee angeschlossenen Gesellschaften zu klären,
ob  insoweit  der  Gewinn  einer  gemeinnützigen
Karnevalsgesellschaft steuerfrei ist. Mit der Klage will das
Festkomitee  als  Gesamt-Interessenvertretung  seiner  ihm
angeschlossenen  Gesellschaften  also  eine  Verbesserung  der
steuerlichen  Rechtslage  für  gemeinnützige
Karnevalsgesellschaften  erreichen.
In einem Gerichtsurteil aus dem Jahre 2006 haben die Richter
aus Köln festgestellt, daß der Gewinn aus dem Verkauf von
Festabzeichen  und  Zugplaketten  durch  gemeinnützige
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Karnevalsvereine steuerfrei ist. Das Festkomitee vertritt die
Auffassung, dass dies auch für Gewinne aus dem Verkauf von
Orden gilt.
Das  Festkomitee  hat  im  Interesse  seiner  angeschlossenen
Gesellschaften das Urteil mit einer Nichtzulassungsbeschwerde
angefochten, um die Entscheidung vor dem Bundesfinanzhof in
München überprüfen zu lassen.
Das Festkomitee vertritt die Auffassung, daß das Verleihen
(auch  entgeltlich  erworbener)  Karnevalsorden  Teil  der
karnevalistischen Persiflage auf das militärische Ordenswesen
ist, und somit zum karnevalistischen Brauchtum gehört, auch
wenn, vielleicht auch gerade weil der Verkauf von Orden dem
eigentlichen  Ordenswesen  widerspricht.  Darüber  hinaus
finanziert der Verkauf von Karnevalsorden wenigstens teilweise
die  unentgeltliche  Verleihung  von  Karnevalsorden  und
ermöglicht auf diesem Wege die Förderung des karnevalistischen
Brauchtums,  so  daß  es  fraglich  ist,  ob  es  auf  die
Entgeltlichkeit der Abgabe von Orden entscheidend ankommt.
Finanziell  hat  das  Urteil  für  die  dem  Festkomitee
angeschlossenen Gesellschaften keine Auswirkungen, da bekannt
ist, daß die Finanzverwaltung die Auffassung vertritt, daß der
Verkauf von Karnevalsorden steuerpflichtig ist und daher in
der Regel die Steuern bereits abgeführt sind.

Quelle(Text):  Festkomitee  Kölner  Karneval  von  1823  e.V.;
(Foto): �Schosch� Jäckel/www.typischkölsch.de

Montag, 2. Juli 2012
Gewinn aus dem Verkauf von Karnevalsorden
ist steuerpflichtig
Der Gewinn einer gemeinnützigen Karnevalsgesellschaft aus dem
Verkauf von Karnevalsorden unterliegt der Körperschaftsteuer.
Dies entschied der 13. Senat des Finanzgerichts Köln in seinem
Urteil vom 18. April 2012 (13 K 1075/08). Der Verkauf von
Karnevalsorden  sei  nach  Auffassung  des  Senats  von  der
unentgeltlichen Abgabe der Orden zu unterscheiden und stelle
einen sogenannten wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb dar. Dem
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Verkauf der Orden fehle die mit der Verleihung verbundene
Auszeichnung, so daß Verkauf und Verleihung der Orden nicht
als  einheitlicher  �Gesamtkomplex  Karnevalsorden�  behandelt
werden  könnten.  Der  Ordensverkauf  stelle  auch  keinen
steuerfreien Zweckbetrieb dar, da die Förderung des Karnevals
(Satzungszweck) gerade durch die unentgeltliche Verleihung der
Orden erreicht werde.
Geklagt hatte eine Karnevalsgesellschaft, die ihren Gewinn aus
dem  Verkauf  von  Karnevalsorden  als  körperschaftsteuerfrei
behandelte.  Das  Finanzamt  sah  dies  im  Rahmen  einer
Betriebsprüfung anders und wurde jetzt vom Finanzgericht Köln
bestätigt.
Eine Körperschaft ist von der Körperschaftsteuer befreit, wenn
sie  nach  ihrer  Satzung  und  ihrer  tatsächlichen
Geschäftsführung  ausschließlich  und  unmittelbar
gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zwecken dient (§§
51  bis  68  AO).  Diese  persönliche  Steuerbefreiung  ist
allerdings  sachlich  ausgeschlossen,  soweit  ein
wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb (§ 14 AO) unterhalten wird
(§ 5 Abs. 1 Nr. 9 Satz 2 KStG). In diesem Fall verliert die
Körperschaft  die  Steuervergünstigung  für  die  dem
Geschäftsbetrieb  zuzuordnenden  Einkünfte,  soweit  der
wirtschaftliche Geschäftsbetrieb kein Zweckbetrieb (§§ 64 Abs.
1 AO, 65 bis 68 AO) ist. Dies führt zu einer partiellen
Steuerpflicht  hinsichtlich  der  Einkünfte  aus  dem
wirtschaftlichen  Geschäftsbetrieb.

Vollständige Entscheidung 13 K 1075/08
Finanzgericht Köln, 13 K 1075/08
Datum: 18.04.2012
Gericht: Finanzgericht Köln
Spruchkörper: 13. Senat
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 13 K 1075/08
Tenor: Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des Verfahrens trägt die Klägerin.



Tatbestand
Die Beteiligten streiten darüber, ob Einkünfte der Klägerin
aus dem Verkauf von Karnevalsorden körperschaftsteuerpflichtig
sind.
Die Klägerin ist eine als gemeinnützig anerkannte Gesellschaft
mit  beschränkter  Haftung.  Alleiniger  Gesellschafter  der
Klägerin ist der X Karnevals e.V., … . Die Klägerin hatte in
den  Streitjahren  ein  vom  Kalenderjahr  abweichendes
Wirtschaftsjahr vom 1. Juli bis zum 30. Juni des Folgejahres;
vom  1.  Januar  2000  bis  zum  30.  Juni  2000  bestand  ein
Rumpfwirtschaftsjahr.
Satzungsmäßiger Zweck der Klägerin ist nach § 2 Abs. 1 Satz 1
des am … 2000 geänderten Gesellschaftsvertrags die Förderung
des  traditionellen  Brauchtums  in  X  einschließlich  des
Karnevals. Nach § 2 Abs. 1 Satz 2 des Gesellschaftsvertrags
wird dieser Zweck insbesondere verwirklicht durch
�die Sammlung von Gegenständen zur Geschichte des X Karnevals,
das Betreiben des �X Karnevalsmuseum�,
die Förderung des Jugendkarnevals und des Nachwuchses für die
Bühne und in den Gesellschaften,
die  Veranstaltungen  von  Sitzungen  und/oder  vergleichbarer
Veranstaltungen  in  geschlossenen  Räumen  oder  unter  freiem
Himmel, … und/oder anderen Partnern sowie durch die Abgabe von
Festabzeichen und Orden im Rahmen des ideellen Bereichs.�
Die  Klägerin  vergibt  alljährlich  in  der  Karnevalssession
besonders  gestaltete  Karnevalsorden,  die  zu  den
Karnevalsveranstaltungen  getragen  werden.  Die  Abgabe  von
Karnevalsorden  erfolgt  nach  dem  Vortrag  der  Klägerin  aus
verschiedenen Gründen, so bspw. an
–  ehrenamtlich  tätige  Vereinsmitglieder  bzw.  solche
Vereinsmitglieder, die sich um den Verein besonders verdient
gemacht haben
– Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Politik und Gesellschaft
–  Organe  von  befreundeten  Karnevalsvereinen  zur  Pflege
gesellschaftlicher Kontakte
–  Mitglieder,  anlässlich  deren  langjähriger  Mitgliedschaft
bzw. anlässlich eines Jubiläums des Vereins



– andere Personen ohne Entgelt
– andere Personen gegen Entgelt.
Aus dem Verkauf von Karnevalsorden erzielte die Klägerin in
den Streitjahren folgende Netto-Erlöse und Gewinne:

2000 2001 2002
Einkaufsmenge gesamt Stück Stück Stück
Einkaufspreis DM DM �
Verkaufsmenge Stück Stück Stück
durchschnittlicher Verkaufspreis DM DM �
Verkaufserlös DM DM �
Gewinn DM DM �

Die  Klägerin  behandelte  den  Gewinn  aus  dem  Verkauf  der
Karnevalsorden als ertragssteuerfrei und unterwarf die Erlöse
dem ermäßigten Umsatzsteuersatz.
Mit Bescheiden vom 29. Januar 2002, 27. Februar 2003 und 28.
November 2003 wurde die Klägerin für die Streitjahre zunächst
unter  dem  Vorbehalt  der  Nachprüfung  erklärungsgemäß  zur
Körperschaftsteuer  veranlagt.  Die  Körperschaftsteuer  2000
setzte der Beklagte auf … DM fest, die Körperschaftsteuer 2001
auf … DM und die Körperschaftsteuer 2002 auf … �.
Im  Rahmen  einer  steuerlichen  Außenprüfung  beanstandete  die
Prüferin unter anderem die Behandlung der Einkünfte aus dem
Verkauf der Karnevalsorden. Sie vertrat die Auffassung, dass
es sich bei dem Verkauf der Orden um einen wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb  handele.  Die  Umsätze  seien  mit  dem
Regelsteuersatz der Umsatzsteuer zu unterwerfen, der Gewinn
sei  körperschaftsteuerpflichtig.  Wegen  der  Ermittlung  des
Gewinns  durch  die  Bp  wird  auf  den  am  17.  Oktober  2006
geänderten  Bp-Bericht,  Tz  2.4,  verwiesen.
Der  Beklagte  wertete  den  Bp-Bericht  aus  und  erließ  am  6.
November  2006  die  streitgegenständlichen  Bescheide.  Die
Körperschaftsteuer  2000  setzte  er  auf  …  DM  fest,  die
Körperschaftsteuer 2001 auf … DM und die Körperschaftsteuer
2002 auf … �; die Nachprüfungsvorbehalte hob er auf.
Am  7.  Dezember  2006  legte  die  Klägerin  gegen  die



streitgegenständlichen  Bescheide  Einsprüche  ein.  Bei  dem
Verkauf  der  Karnevalsorden  handele  es  sich  um  einen
satzungsmäßigen  Zweckbetrieb.  Der  steuerbegünstigte  Zweck
müsse  sich  mit  dem  Unterhalten  des  wirtschaftlichen
Geschäftsbetriebs  decken  und  in  ihm  unmittelbar  seine
Erfüllung finden bzw. mit ihm eine Einheit bilden. Dies sei
beim  Verkauf  der  Karnevalsorden  der  Fall,  da  sowohl  die
Überreichung als auch der Verkauf der Orden unmittelbar und
von Anfang an mit der Pflege des Brauchtums in Zusammenhang
stehe.  Die  Brauchtumspflege  des  Karnevals  komme  durch  den
Verkauf und das Tragen der Karnevalsorden, die jährlich neu …
ausgegeben  würden,  besonders  zum  Ausdruck.  Der  Orden  sei
Symbol  der  Persiflage  auf  die  militärische  Tradition,  die
ihren Anfang im ursprünglichen Karneval vor über 180 Jahren
genommen  habe.  Aus  allen  historischen  Publikationen  zur
Entwicklung des X Karnevals könne entnommen werden, dass die
Karnevalsorden  schon  immer  zum  überlieferten  Brauchtum
gehörten.  Die  Vielfalt  der  alljährlichen  Karnevalsorden
dokumentiere nach außen sichtbar die tiefe Verbundenheit der
Menschen  mit  dem  karnevalistischen  Brauchtum  in  X.  Das
Festkomitee  sowie  die  anderen  Karnevalsvereine  erreichten
damit die Festigung des Brauchtums über Generationen hinweg
sowie  die  Bereitschaft  der  Bevölkerung,  das  traditionelle
Brauchtum zu unterstützen.
Der gemeinnützige Zweck könne auch nur durch die Überreichung
und den Verkauf der Orden erreicht werden. Die Verbreitung der
Karnevalsorden  sei  ein  unentbehrliches  Hilfsmittel  zur
Erreichung  des  primären  Vereinszwecks  der  Klägerin,  der
Förderung des traditionellen Brauchtums im Karneval. Die nach
außen sichtbare Zugehörigkeit und Unterstützung des Brauchtums
durch eine Vielzahl von Bürgern, die nicht unmittelbar im
Karneval aktiv seien, sei eine wesentliche Voraussetzung für
die andauernde Förderung des Brauchtums. Das Brauchtum werde
durch die Karnevalsorden selbst verwirklicht. Ein Wettbewerb
zu nichtbegünstigten Betrieben bestehe durch den Verkauf der
Orden nicht.
Der  Beklagte  wies  die  Einsprüche  am  3.  März  2008  als



unbegründet zurück. Der Verkauf der Karnevalsorden sei dem
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der Klägerin zuzuordnen, da
durch  den  Verkauf  der  Orden  ihr  begünstigter  Zweck  nur
mittelbar gefördert werde. Zwar sei der X Karneval eine … . Es
sei aber ein Grundsatz, dass Orden für Verdienste verliehen
und nicht verkauft würden.
Gegen die Einspruchsentscheidung hat die Klägerin am 27. März
2008 Klage erhoben. Nach ihrer Auffassung erfüllt der Verkauf
der Karnevalsorden alle Voraussetzungen für die Annahme eines
Zweckbetriebs im Sinne des § 65 der Abgabenordnung (AO). Der
Gesamtkomplex  �Abgabe  von  Karnevalsorden�  diene  in  seiner
Gesamtrichtung  der  Verwirklichung  ihrer  steuerbegünstigten
satzungsmäßigen  Zwecke.  Die  historisch  begründeten
Karnevalsorden hätten eine … Bedeutung und seien aus dem X
Karneval  nicht  wegzudenken.  Der  Orden  sei  ein  fester
Bestandteil des Kostüm- und Umzugstradition, gewissermaßen ein
�Utensil der Gemeinnützigkeit�. Die Situation sei eine andere,
als wenn sie Kaltgetränke oder Bratwürstchen verkaufe.
Nach ihrer Satzung, die in enger Abstimmung mit dem Beklagten
formuliert worden sei, werde ihr Zweck auch durch die �Abgabe
von Festabzeichen und Orden im Rahmen des ideellen Bereichs�
verwirklicht.  Der  Verkauf  diene  daher  nicht  nur  der
Mittelbeschaffung.  Dass  die  Karnevalsorden  nicht  nur
unentgeltlich, sondern zu einem geringen Teil auch entgeltlich
abgegeben  würden,  ändere  nichts  an  der  Zuordnung  des
Gesamtkomplexes  �Abgabe  von  Karnevalsorden�  zum
Zweckbetriebsbereich.
Bei steuerbegünstigten Zweckbetrieben stehe die Absicht der
Verwirklichung  satzungsmäßiger  Zwecke  im  Vordergrund.  Dies
schließe  eine  gewisse  Gewinnerzielungsabsicht  nicht  aus,
begründe  aber  einen  qualitativen  Unterschied  zu
steuerpflichtigen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieben. Während
letztere nur durch die Beschaffung zusätzlicher Mittel einen
Beitrag  zur  Verwirklichung  der  steuerbegünstigten  Zwecke
leistete, fielen bei Zweckbetrieben wirtschaftliche Tätigkeit
und Zweckverwirklichung zusammen. Verkauf und unentgeltliche
Abgabe von Karnevalsorden seien ein einheitlicher Vorgang und



könnten  nicht  in  einen  wirtschaftlichen  Geschäftsbetrieb
einerseits  und  einen  Zweckbetrieb  andererseits  aufgespalten
werden. Bei der Abgabe der Karnevalsorden müsse sie sich an
dem  betriebswirtschaftlichen  Kostendeckungsprinzip
orientieren. Durch den Verkauf werde die unentgeltliche Abgabe
zumindest  im  Teil  ermöglicht.  Dabei  orientiere  sich  die
Preisgestaltung an den Erfordernissen des ideellen Zwecks.
Gerade weil sie Karnevalsorden nur in geringer Anzahl verkauft
habe,  sei  das  Verbot  der  vorrangigen  Verfolgung
eigenwirtschaftlicher  Interessen  nicht  verletzt.  In  allen
Streitjahren seien weniger als 10% der insgesamt angeschafften
Orden verkauft worden. In erster Linie verfolge sie daher
keine eigenwirtschaftlichen Interessen. Der Verkauf der Orden
sei auch nicht prägend für ihre an sich selbstlose Tätigkeit.
Der  Verkauf  von  Karnevalsorden  sei  vergleichbar  mit  dem
Verkauf von Festabzeichen. Das Gericht habe in einem anderen
Verfahren  hierzu  festgestellt,  dass  der  Verkauf  von
Festabzeichen einen Zweckbetrieb darstelle (13 K 3964/04).
In der mündlichen Verhandlung hat die Klägerin dargelegt, dass
sie die unentgeltliche Abgabe der Karnevalsorden im Rahmen von
Karnevalssitzungen im �Zweckbetrieb Karnevalssitzung� erfasse;
daneben würden Karnevalsorden auch im rein ideellen Bereich
abgegeben.

Die Klägerin beantragt,
die angefochtenen Bescheide vom 6. November 2006 in Gestalt
der Einspruchsentscheidung vom 3. März 2008 dahingehend zu
ändern, dass die Gewinne aus dem Verkauf der Karnevalsorden
körperschaftsteuerfrei belassen werden.

Der Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Er hält daran fest, dass es sich bei dem Verkauf der Orden um
einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb handele, der von der
unentgeltlichen  Abgabe  der  Orden  abzugrenzen  sei.  Die
Voraussetzungen für die Annahme eines Zweckbetriebs lägen für
den Verkauf der Orden nicht vor. Der Ordensverkauf wäre gemäß



§ 65 Nr. 2 AO nur dann ein Zweckbetrieb, wenn nur durch ihn
der Zweck der Gesellschaft erreicht werden könnte. Aufgrund
der  umfangreichen  anderen  karnevalistischen  Aktivitäten  der
Klägerin sei dies nicht der Fall. Zudem werde ein Großteil der
Orden  unentgeltlich  abgegeben.  Der  Verkauf  einer  kleinen
Anzahl  von  Orden  sei  daher  für  die  Verwirklichung  der
Satzungszwecke  nicht  unbedingt  nötig.

Entscheidungsgründe
Die Klage ist unbegründet.
Die angefochtenen Bescheide sind rechtmäßig und verletzen die
Klägerin nicht in ihren Rechten (§ 100 Abs. 1 Satz 1 der
Finanzgerichtordnung – FGO -). Der Beklagte hat die in den
Streitjahren erzielten, der Höhe nach unstreitigen Einkünfte
der Klägerin aus dem Verkauf von Karnevalsorden zutreffend der
Körperschaftsteuer unterworfen.
1. Die Klägerin ist als gemeinnützige Körperschaft gemäß § 5
Abs. 1 Nr. 9 Satz 1 des Körperschaftsteuergesetzes (KStG) von
der Körperschaftsteuer befreit und gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 Satz
2  KStG  nur  mit  den  Einkünften  aus  ihrem  wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb körperschaftsteuerpflichtig.
Nach § 5 Abs. 1 Nr. 9 Satz 1 KStG ist eine Körperschaft von
der Körperschaftsteuer befreit, wenn sie nach ihrer Satzung
und  ihrer  tatsächlichen  Geschäftsführung  ausschließlich  und
unmittelbar  gemeinnützigen,  mildtätigen  oder  kirchlichen
Zwecken  dient  (§§  51  bis  68  AO).  Diese  persönliche
Steuerbefreiung  ist  gemäß  §  5  Abs.  1  Nr.  9  Satz  2  KStG
sachlich  ausgeschlossen,  soweit  ein  wirtschaftlicher
Geschäftsbetrieb (§ 14 AO) unterhalten wird. In diesem Fall
verliert  die  Körperschaft  gemäß  §  64  Abs.  1  AO  die
Steuervergünstigung für die dem Geschäftsbetrieb zuzuordnenden
Einkünfte,  soweit  der  wirtschaftliche  Geschäftsbetrieb  kein
Zweckbetrieb  (§§  65  bis  68  AO)  ist.  Dies  führt  zu  einer
partiellen Steuerpflicht hinsichtlich der Einkünfte aus dem
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb.
Die Klägerin dient nach ihrem Gesellschaftsvertrag vom … 2000
und  ihrer  tatsächlichen  Geschäftsführung  ausschließlich  und



unmittelbar gemeinnützigen Zwecken, denn sie fördert durch die
Sammlung  von  Gegenständen  zur  Geschichte  des  X  Karnevals,
durch  den  Betrieb  des  �X  Karnevalsmuseums�,  durch  ihr
Engagement für den Jugendkarneval und den Nachwuchs in den
verschiedenen  X  Karnevalsgesellschaften,  durch  die
Veranstaltung  von  Karnevalssitzungen  oder  ähnlichen
Veranstaltungen sowie durch die Abgabe von Festabzeichen und
Karnevalsorden im Rahmen des ideellen Bereichs des Karnevals
als Form des traditionellen Brauchtums im Sinne des § 52 Abs.
2 Nr. 4 AO.
Zwischen den Beteiligten ist unstreitig, dass die formellen
und materiellen Voraussetzungen für die Gemeinnützigkeit der
Klägerin vorliegen. Aus diesem Grund hat der Beklagte die
Klägerin als gemeinnützig anerkannt.
2. Die, der Höhe nach unstreitigen, Einkünfte aus dem Verkauf
der Karnevalsorden sind körperschaftsteuerpflichtig. Bei dem
Verkauf von Karnevalsorden handelt es sich um einen, von der
unentgeltlichen  Abgabe  von  Karnevalsorden  abzugrenzenden,
wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb der Klägerin im Sinne des §
5 Abs. 1 Nr. 9 Satz 2 KStG in Verbindung mit § 14 AO.
Ein wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb wird gemäß § 14 Satz 1
AO durch eine selbständige nachhaltige Tätigkeit begründet,
durch  die  Einnahmen  oder  andere  wirtschaftliche  Vorteile
erzielt  werden  und  die  über  den  Rahmen  einer
Vermögensverwaltung  hinausgeht;  die  Absicht,  Gewinn  zu
erzielen, ist gemäß § 14 Satz 2 AO nicht erforderlich.
a) Mit dem alljährlichen Einkauf neugestalteter Karnevalsorden
und dem anschließenden Verkauf mit einem erheblichen � in den
Streitjahren zwischen … % und … % liegenden � Gewinnaufschlag
unterhält  die  Klägerin  hiernach  einen  wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb.  Dies  ist  zwischen  den  Beteiligten
hinsichtlich der nachhaltigen, über eine Vermögensverwaltung
hinausgehenden Tätigkeit und hinsichtlich der Erzielung von
Einnahmen  zu  Recht  unstreitig  und  bedarf  keiner  weiteren
Ausführungen.
b)  Der  Verkauf  der  Karnevalsorden  stellt  auch  eine
selbständige Tätigkeit im Sinne des § 14 Satz 1 AO dar, die



entgegen  der  Ansicht  der  Klägerin  von  der  unentgeltlichen
Abgabe der übrigen Karnevalsorden abzugrenzen und isoliert zu
beurteilen ist.
aa) Nach der vom erkennenden Senat geteilten Rechtsprechung
des  Bundesfinanzhofs  (BFH)  ist  das  Tatbestandsmerkmal  der
�Selbständigkeit� im Sinne des § 14 Satz 1 AO dahingehend zu
verstehen, dass eine Tätigkeit dann selbständig ist, wenn sie
von anderen Tätigkeiten der Körperschaft abgrenzbar ist, wenn
sie  also  mit  ihren  anderen  Betätigungen  nicht  dergestalt
zusammenhängt,  dass  ihre  Ausübung  ohne  die  anderweitige
Betätigung  nicht  möglich  wäre.  Selbständigkeit  in  diesem
Zusammenhang ist danach nicht die persönliche Selbständigkeit
einer  juristischen  Person,  sondern  die  sachliche
Selbständigkeit der Betätigung im Sinne einer Abgrenzbarkeit
insbesondere  von  ihrem  steuerbegünstigten  Wirkungsbereich
(bspw. BFH-Urteile vom 18. Januar 1984 I R 138/79, Sammlung
der Entscheidungen des Bundesfinanzhofs � BFHE � 140, 463,
Bundessteuerblatt Teil II � BStBl II � 1984, 451; vom 15.
Oktober 1997 I R 2/97, BFHE 184, 222, BStBl II 1998, 175; vgl.
auch Urteil des Finanzgerichts Rheinland-Pfalz vom 27. Mai
2010 6 K 1104/09, Entscheidungen der Finanzgerichte � EFG �
2010, 1552, rkr. nach BFH-Beschluss vom 28. Dezember 2010 XI B
60/10, Sammlung amtlich nicht veröffentlichter Entscheidungen
des Bundesfinanzhofs � BFH/NV � 2011, 660; Gersch in Klein,
Abgabenordnung, 10. Aufl. 2009, § 14 Rz 7; Schauhoff, Handbuch
der Gemeinnützigkeit, 3. Aufl. 2010, S. 373, 410; a.A., wonach
dem Tatbestandsmerkmal der Selbständigkeit in Übereinstimmung
mit der Begriffsverwendung in anderen Steuergesetzen über die
Abgrenzung  von  �nichtselbständiger  Tätigkeit�  keine,  bzw.
lediglich im Zusammenhang mit Organschaftsregelungen Bedeutung
zukommt,  sind  bspw.  Hüttemann,  Gemeinnützigkeits-  und
Spendenrecht,  2.  Aufl.  2012,  S.  422;  Fischer  in
Hübschmann/Hepp/Spitaler,
Abgabenordnung/Finanzgerichtsordnung, Stand März 2011, § 14 Rz
59  und  Tipke  in  Tipke/Kruse,
Abgabenordnung/Finanzgerichtsordnung, Stand September 2009, §
14 Rz 7, jeweils m.w.N. auch zur h.M.).



Mehrere Tätigkeiten einer gemäß §§ 51 bis 68 AO gemeinnützigen
Körperschaft  können  einen  einzigen  oder  mehrere  Betriebe
bilden;  ihrer  Art  nach  unterschiedliche  Tätigkeiten  sind
grundsätzlich mehrere wirtschaftliche Geschäftsbetriebe (BFH-
Urteile vom 10. Januar 1992 III R 201/90, BFHE 167, 470, BStBl
II 1992, 684; vom 18. Januar 1995 V R 139-142/92, BFHE 177,
147, BStBl II 1995, 446; vom 27. März 1991 I R 31/89, BFHE
164, 508, BStBl II 1992, 103; vom 19. November 2003 I R 33/02,
BFHE 204, 21, BFH/NV 2004, 445; vom 19. Mai 2005 V R 32/03,
BFHE  210,  175,  BStBl  II  2005,  900).  Daraus  folgt  im
Umkehrschluss, dass mehrere gleichartige Tätigkeiten als ein
einheitlicher wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb zu beurteilen
sind.  Andernfalls  verlöre  der  Begriff  �Betrieb�  seine
Funktion,  einzelne  Tätigkeiten  zu  einer  Einheit
zusammenzufassen.  Aus  dem  gleichen  Grund  setzt  die
Qualifizierung  mehrerer  gleichartiger  Tätigkeiten  als  ein
Betrieb auch nicht voraus, dass die Tätigkeiten wirtschaftlich
miteinander verflochten sind oder sich gegenseitig bedingen
(BFH-Urteil  in  BFH/NV  2004,  445).  Gleichartigkeit  der
Tätigkeiten besteht dabei nicht erst, wenn der Ablauf der
jeweiligen betrieblichen Vorgänge identisch ist. Gleichartig
sind Tätigkeiten vielmehr bereits dann, wenn die wesentlichen
die  jeweilige  Tätigkeit  kennzeichnenden  betrieblichen
Handlungen übereinstimmen (vgl. BFH-Urteile vom 9. August 1989
X R 130/87, BFHE 158, 80, BStBl II 1989, 901; in BFH/NV 2004,
445).  Kriterium  der  Unterscheidbarkeit  von  Tätigkeiten  ist
dagegen  bspw.  die  Höhe  der  als  Gegenleistung  verlangten
Entgelte (BFH-Urteile vom 2. März 1990 III R 77/88, BFHE 160,
370, BStBl II 1990, 750; in BStBl II 1992, 684; in BStBl II
2005, 900).
bb) Hiernach ist der Verkauf von Karnevalsorden von deren
unentgeltlicher  Abgabe  in  dem  Sinne  abzugrenzen,  dass  der
Verkauf einen eigenständig zu beurteilenden wirtschaftlichen
Geschäftsbetrieb im Sinne des § 14 AO darstellt.
Die unentgeltliche Abgabe der Karnevalsorden ist ihrer Art
nach mit dem Verkauf von Orden nicht zu vergleichen. Der Orden
erhält seine besondere Bedeutung gerade auch durch die Form



seiner  Überreichung,  durch  die  Verleihung  im  Rahmen  einer
gewissen Zeremonie und durch die damit bewirkte Auszeichnung
des Ordenempfängers. Die von der Klägerin betonte …- und damit
verbundene Ordenswesen bedarf auch der besonderen Form der
Übergabe  des  Ordens  durch  Verleihung.  Auch  wenn  der
karnevalistischen  Ordenstradition  die  Ernsthaftigkeit  des
ursprünglichen, militärischen Ordenswesens in der Regel fehlt,
so soll auch im Karneval mit der Verleihung von Karnevalsorden
eine besondere Leistung, eine besondere Stellung oder eine
sonstige  besondere  Verbundenheit  zum  Karneval  honoriert
werden.  Die  Verleihung  der  Orden  und  damit  die
Unentgeltlichkeit  der  Abgabe  ist  Wesensmerkmal  auch  der
karnevalistischen  Ordenstradition.  Beim  Verkauf  der
Karnevalsorden fehlt demgegenüber diese in der Verleihung und
der damit verbundenen Auszeichnung liegende, über den reinen
Besitz  eines  �Schmuckstücks�  hinausgehende  Bedeutung  der
Orden.  Zwar  kann  auch  ein  gekaufter  Karnevalsorden  als
Karnevalsschmuck getragen werden, da ihm nicht anzusehen ist,
ober  er  gekauft  oder  verliehen  wurde.  Dies  ändert  jedoch
nichts daran, dass dem Ordenswesen die Verleihung der Orden
als Auszeichnung und damit die Unentgeltlichkeit immanent ist.
Würden Karnevalsorden ausschließlich verkauft und nicht mehr
im Rahmen karnevalistischer Veranstaltungen verliehen werden,
würde die ursprüngliche Tradition, auf die sich die Klägerin
beruht, nicht mehr fortgeführt.
Nach der Rechtsprechung des BFH ist die Höhe des Entgelts
(BFH-Urteile in BStBl II 1990, 750; in BStBl II 1992, 684; in
BStBl II 2005, 900) und damit auch die Entgeltlichkeit einer
Leistung  entscheidendes  Kriterium  für  die  Abgrenzung  von
Tätigkeiten im Rahmen eines wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs
von anderen Tätigkeiten einer Körperschaft. Denn mit einer
entgeltlichen  Leistungserbringung  am  Markt  wird  die
Körperschaft wirtschaftlich tätig (§ 14 Satz 1 AO: �durch die
Einnahmen  oder  andere  wirtschaftlichen  Vorteile  erzielt
werden�),  während  bei  einer  unentgeltlichen
Leistungserbringung die steuerbegünstigte Verwirklichung der
satzungsmäßigen Zwecke im Vordergrund stehen kann. Unabhängig



von  der  Tatsache,  dass  die  unentgeltliche  Abgabe  der
Karnevalsorden dem Satzungszweck dient, ist der Verkauf der
Karnevalsorden  eine  hiervon  abzugrenzende  und  für  sich  zu
beurteilende  Tätigkeit  der  Klägerin.  Der  Senat  sieht  sich
insoweit in Übereinstimmung mit der Rechtsprechung des BFH,
der  auch  die  entgeltlichen  Vermietung  von  Tennis-  oder
Golfplätzen  an  Nichtmitglieder  gegenüber  der  unentgeltliche
Nutzungsüberlassung  an  Mitglieder  eines  Vereins  als
eigenständigen Betrieb angesehen hat (vgl. zum Greenfee eines
Golfclubs BFH-Urteil vom 9. April 1987 V R 150/78, BFHE 149,
319, BStBl II 1987, 659; zur unterschiedslosen Vermietung von
Tennisplätzen an Mitglieder und Nichtmitglieder BFH-Urteil in
BStBl II 1990, 1012; vgl. auch Schauhoff, a.a.O., S. 373),
ebenso die entgeltliche Nutzung einer im Übrigen satzungsmäßig
genutzten Sportstätte für Bandenwerbung (BFH-Urteil vom 13.
März 1991 I R 8/88, BFHE 164, 57, BStBl II 1992, 101) sowie
den  Verkauf  von  gesammelten  Altkleidern  gegenüber  der
satzungsmäßigen  unentgeltlichen  Abgabe  von  Altkleidern  an
Bedürftige (BFH-Urteile vom 26. Februar 1992 I R 149/90, BFHE
167, 147, BStBl II 1992, 693 und vom 10. Juni 1992 I R 76/90,
BFH/NV 1992, 839).
Aus der Satzung der Klägerin und ihrer eigenen steuerlichen
Behandlung der Karnevalsorden ergibt sich die von der Klägerin
behauptete Notwendigkeit, den Gesamtkomplex �Karnevalsorden�
einheitlich zu beurteilen, nicht. Vielmehr ist festzustellen,
dass hiernach auch die Klägerin tatsächlich davon ausging,
dass  es  keinen  einheitlich  zu  beurteilenden  Gesamtkomplex
�Karnevalsorden�, sondern unterschiedliche Betriebe gibt, die
jeweils  auf  ihre  Zuordnung  zum  steuerbegünstigten  oder
steuerschädlichen Bereich zu untersuchen sind. Denn nach der
Satzung der Klägerin wird der Gesellschaftszweck u.a. durch
die  Abgabe  von  Karnevalsorden  �im  ideellen  Bereich�
verwirklicht, was impliziert, dass es auch eine Abgabe im
steuerschädlichen  Bereich  geben  kann.  In  der  mündlichen
Verhandlung hat die Klägerin zudem dargelegt, dass sie die im
Rahmen von Karnevalssitzungen verliehenen Orden dem jeweiligen
Zweckbetrieb �Karnevalssitzung� zugeordnet und damit ebenfalls



unterschiedliche Betriebe angenommen hat.
Es ist nicht entscheidungserheblich, dass die Klägerin in den
Streitjahren jeweils etwas weniger als 10 % der angeschafften
Karnevalsorden  verkauft,  die  Übrigen  dagegen  unentgeltlich
abgegeben  hat.  Eine  Geringfügigkeitsgrenze,  bei  deren
Unterschreiten  eine  Aufteilung  zwischen  unentgeltlicher  und
entgeltlicher  Leistungserbringung  nicht  zu  erfolgen  habe,
existiert nicht. Zwar hat der BFH in den Fällen, in denen
mangels Abgrenzbarkeit verschiedener Tätigkeiten nach den oben
genannten  Grundsätzen  im  Rahmen  eines  einheitlichen
Zweckbetriebs auch satzungsfremde Tätigkeiten ausgeübt wurden,
dies unter Rückgriff auf eine allgemeine Grenze unbedeutender
wirtschaftlicher  Tätigkeit  von  weniger  als  10%  für
steuerunschädlich gehalten (BFH-Urteile in BStBl II 1992, 684;
in BStBl II 1995, 446). Voraussetzung hierfür aber wäre, dass
der  Verkauf  der  Karnevalsorden  nicht  als  eigenständiger
wirtschaftlicher  Geschäftsbetrieb  zu  beurteilen  wäre.  Liegt
dagegen � wie im Streitfall � aufgrund der Trennbarkeit der
Tätigkeiten  ein  wirtschaftlicher  Geschäftsbetrieb  vor,  so
kommt es auf den Umfang der wirtschaftlichen Tätigkeit im
Vergleich  zu  steuerbegünstigten  ideellen  Tätigkeit  der
Körperschaft nicht an (vgl. Schauhoff, a.a.O., S. 378).
4. Die aus dem Verkauf von Karnevalsorden erzielten Einkünfte
sind gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 Satz 2 KStG i.V.m. § 64 Abs. 1 AO
körperschaftsteuerpflichtig. Der im Verkauf von Karnevalsorden
bestehende,  selbständig  zu  beurteilende  wirtschaftliche
Geschäftsbetrieb ist kein Zweckbetrieb gemäß § 65 AO.
Sofern – wie im Streitfall – einer der in § 68 AO aufgezählten
einzelnen Zweckbetriebe nicht vorliegt, ist ein Zweckbetrieb
dann zu bejahen, wenn der Betrieb in seiner Gesamtrichtung
dazu dient, die steuerbegünstigten satzungsmäßigen Zwecke der
Körperschaft zu verwirklichen (§ 65 Nr. 1 AO), diese Zwecke
nur  durch  einen  solchen  Geschäftsbetrieb  erreicht  werden
können  (§  65  Nr.  2  AO)  und  der  wirtschaftliche
Geschäftsbetrieb  zu  nicht  begünstigten  Betrieben  derselben
oder ähnlicher Art nicht in größerem Umfang in Wettbewerb
tritt  als  es  bei  Erfüllung  der  steuerbegünstigten  Zwecke



unvermeidbar ist (§ 65 Nr. 3 AO); es muss sich somit um einen
für Vereinszwecke �unentbehrlichen Hilfsbetrieb� handeln (vgl.
BFH-Urteil vom 5. Juni 2003 I R 76/01, BFHE 202, 323, BStBl II
2005, 305 m.w.N.). Für die Annahme eines Zweckbetriebes müssen
alle drei Voraussetzungen des § 65 AO kumulativ gegeben sein
(BFH-Urteile vom 1. August 2002 V R 21/01, BFHE 200, 101,
BStBl II 2003, 438 und vom 18. März 2004 V R 101/01, BFHE 205,
342, BStBl II 2004, 798, jeweils m.w.N.; aktuell BFH-Beschluss
vom 19. Juli 2010 I B 203/09, BFH/NV 2011, 1).
Hieran fehlt es im Streitfall.
Das  Gericht  hat  bereits  erhebliche  Zweifel  daran,  ob  der
Verkauf von Karnevalsorden � im Gegensatz zum Verleihen der
Karnevalsorden � im Sinne des § 65 Nr. 1 AO dazu dient, das
traditionelle Brauchtum in Form des X Karnevals und damit die
satzungsmäßigen  Zwecke  der  Klägerin  zu  fördern.  Nach  der
Satzung der Klägerin wird der Satzungszweck zwar u.a. durch
die  Abgabe  von  Karnevalsorden  im  ideellen  Bereich
verwirklicht. Wie bereits dargelegt gehört es nach Auffassung
des  erkennenden  Senats  aber  zum  Wesen  auch  der
karnevalistischen Ordenstradition, dass Orden als Auszeichnung
verliehen und nicht als Schmuck verkauft werden.
Diese Frage muss aber nicht abschließend entschieden werden.
Denn der satzungsmäßige Zweck der Klägerin kann nicht gemäß §
65 Nr. 2 AO nur durch den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb
�Verkauf  von  Karnevalsorden�  verwirklicht  werden.  Die
steuerbegünstigten Zwecke im Sinne des § 65 Nr. 2 AO sind ohne
die wirtschaftliche Betätigung nur dann nicht erreichbar, wenn
der wirtschaftliche Geschäftsbetrieb sich von der Verfolgung
des steuerbegünstigten Zwecks nicht trennen lässt (vgl. BFH-
Urteile in BStBl II 2003, 438; vom 6. Juni 2000 V B 159/99,
BFH/NV 2000, 1506; vom 23. Februar 1999 XI B 128/98, BFH/NV
1999, 1055; vom 23. Februar 1999 XI B 130/98, BFH/NV 1999,
1089).  Das  bedeutet,  dass  die  Tätigkeit  selbst  der
Zweckerreichung und nicht lediglich zur Mittelbeschaffung der
Erhebung von Entgelten dient (BFH-Urteil in BStBl II 2004,
798; Schauhoff, a.a.O., S. 378; Hüttemann, a.a.O., S. 463).
Dies ist im Streitfall nicht erkennbar. Der satzungsmäßige,



steuerbegünstigte Zweck der Klägerin kann nach der Überzeugung
des  Senats  auch  ohne  den  Verkauf  der  Karnevalsorden
verwirklicht werden. Dies ergibt sich bereits aus der Satzung,
wonach der Satzungszweck durch eine Vielzahl unterschiedlicher
Tätigkeiten  zu  erreichen  ist.  Darüber  hinaus  kann  der
Satzungszweck  offenkundig  auch  durch  die  unentgeltliche
Abgabe, die Verleihung der Orden verwirklicht werden. Ist die
Tätigkeit  einer  Körperschaft  von  einer  steuerbegünstigten
Tätigkeit  im  oben  dargestellten  Sinn  abtrennbar  und  damit
isoliert  zu  betrachten,  so  kommt  hinsichtlich  des  darin
liegenden  wirtschaftlichen  Geschäftsbetriebs  ohnehin
regelmäßig die Annahme eines Zweckbetriebs nicht in Betracht
(so Schauhoff, a.a.O., S. 378), da mit dieser Tätigkeit der
Satzungszweck allenfalls mittelbar gefördert wird. Aus diesem
Grund hat es der BFH in den Fällen der Golfplatzvermietung
sowie des Altkleiderverkaufs auch unter Berücksichtigung des
Gesichtspunkts, dass die Körperschaften zur Erfüllung ihrer
gemeinnützigen Zwecke auf Geld angewiesen sind, abgelehnt, die
Einnahmen aus dem Verkauf der Altkleider bzw. der Golfgebühr
als einziges und unentbehrliches Mittel zur Erreichung des
steuerbegünstigten  Zwecks  anzusehen  (BFH-Urteile  in  BFH/NV
1992,  839;  in  BStBl  II  1987,  659).  Der  Gedanke  der
Finanzierung der Verwirklichung steuerbegünstigter Zwecke in
Form  der  Mittelbeschaffung  allein,  kann  danach  einen
Zweckbetrieb  nicht  begründen.
c) Die Klägerin kann sich für ihre Ansicht nicht auf das
Urteil des erkennenden Senats vom 23. August 2006 in der Sache
13 K 3964/04 berufen.
Der  Senat  hatte  in  diesem  Verfahren  für  eine
Karnevalsgesellschaft,  deren  Satzungszweck  �Förderung  des
traditionellen Brauchtums einschließlich des Karnevals� nach
deren  Satzung  unter  anderem  durch  die  Beteiligung  am
Rosenmontagszug verwirklicht werden sollte, entschieden, dass
der  Verkauf  von  sogenannten  Festabzeichen  ein  Zweckbetrieb
ist. Er hatte seine Entscheidung darauf gestützt, dass für die
Teilnahme am Rosenmontagszug die Mitgliedschaft im Festkomitee
X  Karneval  erforderlich  war,  was  wiederum  mit  der



Verpflichtung  zur  entgeltlichen  Abnahme  eines  festen
Kontingents von Festabzeichen verbunden war. Der Senat hatte
es  zum  einen  als  entscheidend  angesehen,  dass  durch  den
Weiterverkauf  der  Festabzeichen  die  Aufwendungen  aus  der
Abnahme  der  Festabzeichen,  die  zur  Verwirklichung  des
Satzungszweckes  unvermeidbar  sei,  refinanziert  würden.  Zum
anderen werde durch den Verkauf der Festabzeichen zu einem
maßvollen Preis von ca. drei bis vier DM ein Anteil von ca.
10% der Gesamtbevölkerung erreicht, was zudem zu einer breiten
Verbundenheit  der  Bevölkerung  mit  dem  heimischen  Brauchtum
führe und auch insoweit dem Satzungszweck diene.
Diese Begründung, an der der Senat weiter festhält, ist auf
den Streitfall nicht zu übertragen. Weder ist erkennbar, dass
die Aufwendungen der Klägerin zum Einkauf der Karnevalsorden
entsprechend  der  Aufwendungen  für  die  Abnahme  der
Festabzeichen unvermeidbar wären. Noch kann bei einem Verkauf
von weniger als 600 Karnevalsorden im Jahr davon gesprochen
werden,  dass  hierdurch  eine  breite  Verbundenheit  der
Bevölkerung mit dem heimischen Brauchtum geschaffen würde.
5. Die Kostenentscheidung beruht auf § 135 Abs. 1 FGO. Gründe
für die Zulassung der Revision im Sinne des § 115 Abs. 2 FGO
liegen nicht vor.

Quelle:
http://www.fg-koeln.nrw.de/presse/Pressemitteilungen/02_07_201
2_1/index.php – Pressemitteilung vom 2. Juli 2012
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Von Heike, Niklas und �Schosch� Jäckel sowie Andreas Klein
(www.koelsche-fastelovend.de)
und Gastbeiträgen von
Dirk  Crecelius  (dc),  Christian  Johann  (chj),  Wolfgang

http://www.koelnerkarneval.de


Lucke/freier Journalist (luc), Alt-Herren-Corps 1936 Koblenz
e.V./Otto  Hellinger  (oh)/Peter  Krebs,  �Boomer  Ritter�
Brauchtums-  und  Karnevalsverein  e.V./Bettina  Saal  (bs),
Carneval-Club  Korpskommando  Koblenz  (CCKK)  1968  e.V./Peter
Olf/Helmut  W.  Rettig  (hr),  Ehrengarde  der  Stadt  Koblenz
e.V.,/Ingo  Bisanz  �/Robert  Diede  (rd)/Thomas  Jakobs,
Freundeskreis  Koblenzer  Stadtsoldaten  1975  e.V./Melanie
Hoheneck/Berthold  Schmitz  (bsch),  Große  Koblenzer
Karnevalsgesellschaft  seit  1847  e.V./Dirk  Crecelius  (dc),
Gülser Husaren e.V./Elke Felsch (elf)/Susi Hoffmann(sh)/Frank
Kreuter, Horchheimer Carneval-Verein gegr. 1952 e.V./Andreas
Münch, Karnevalclub �Kapuzemänner� Rot-Weiß 1968 e.V. Koblenz-
Kesselheim/Olli Schröder, KG Rheinfreunde 1845 e.V. Koblenz-
Neuendorf/Bernd Feith/Heiko Früh, K.K. Funken Rot-Weiß 1936
e.V./Robert  Diede  (rd),  KKG  Rot-Weiß-Grün  "Kowelenzer
Schängelcher  1992  e.V./Christian  Johann  (chj),  KKG  Fidele
Zunftbrüder von 1919 e.V./Jutta Frey (jfr), KölnKongress GmbH,
Koelnmesse  GmbH  (InterKarneval),  Möhnenclub  "Kesselemmer
Wierschtjer"  1948  e.V./Karin  Barth  (kb)/Doris  Mendyka
(dm)/Dagmar  Schmitz/MC  "Kesselemmer  Wierschtjer"  1948  e.V.,
Möhnenclub  �Gülser  Seemöwen/Gitti  Knipp/Sonja  Knopp/Cäcilie
Kühn,  Möhnenclub  "Rohrer  Käuzchen"  1953  e.V.  Koblenz-
Metternich/Bärbel Waber (bw), Möhnenclub "Die Zufälligen" e.V.
Koblenz-Metternich/Rosie Klein, Möhnenverein �Fidele Mädcher�
Koblenz-Wallersheim  e.V./Agnes  Schäfer  (asch)/Anne  Lüpke-
Lobenthal/Sandra Schneider, Möhnenverein Horchheim e.V. "Die
Tollkühnen"/Waltraud  Daum/Anne  Noll,  Narrenzunft  "Gelb-Rot"
1937  e.V./Günter  Eder  (ge),  NZ  Grün  Gelb  Karthause  1950
e.V./Udo Hartmann/Uwe Heyen (uh), Narren Club Waschem 1986
e.V./Ernst  Knopp  (ekn)/Makus  Thiel  (mth),  TSC-Rheinfeuer
Koblenz  e.V.,  Bitburger  Braugruppe  GmbH,  Lokalredaktion
Koblenz der Rhein-Zeitung (rz).

Bildnachweis und Grafik:
Alt-Herren-Corps 1936 Koblenz e.V., Karin Bauer, Carneval-Club
Korpskommando  Koblenz  (CCKK)  1968  e.V./Stefan  Ott,  Josip
Ciciz,  Dirk  Crecelius,  Eric  Eierstock,  �Boomer  Ritter�



Brauchtums-  und  Karnevalverein  e.V./Olli  Schröder,  Waltraud
Daum/Möhnenverein  Horchheim  e.V.  �Die  Tollkühnen�,  Robert
Diede, drecksack & paparazzi ©, Ehrengarde der Stadt Koblenz
e.V./Ingo  Bisanz  �/Robert  Diede/Thomas  Jakobs,  Udo  Eulgem
(Grafik Koblenzer Schlaglichter, Närrisches TV-Journal © ),
Eckard  Fischer,  Freundeskreis  Koblenzer  Stadtsoldaten  1975
e.V., Jutta Frey/KKG Fidele Zunftbrüder von 1919 e.V., Heiko
Früh/KG Rheinfreunde 1845 e.V. Koblenz-Neuendorf, gauls – DIE
FOTOGRAFEN,  Manfred  Gniffke,  Große  Koblenzer
Karnevalsgesellschaft, Gülser Husaren e.V./Elke Felsch/Frank
Kreuter,  Horchheimer  Carneval-Verein  e.V.  gegr.  1952/Karl-
Heinz Bischoff/Marie-Therese Hollingshauser, Hans-Gerd Helmes
(Wappen der Mediendengeler © ), Annette G. Herrmann, Annette
Hoppen,  Hans-Georg  "Schosch"  Jäckel,  Heike  Jäckel,  Lucca
Jäckel,  Niklas  Jäckel,  Yannick  Jäckel,  Godehard  Juraschek,
Dr.-Ing. Reinhard Kallenbach M.A., Karnevalclub �Kapuzemänner�
Rot-Weiß  1968  e.V.  Koblenz-Kesselheim/Olli  Schröder,  Helmut
Kerschsieper,  Rosie  Klein/Möhnenclub  "Die  Zufälligen"  e.V.
Koblenz-Metternich,  K.K.  Funken  Rot-Weiß  1936  e.V./Robert
Diede/Andreas  Krüger/Carsten  Unger,  KKG  Rot-Weiß-Grün
"Kowelenzer Schängelcher" 1922 e.V./Christian Johann/Jessica
Weitz,  Koblenzer  NarrenbunT  2007  e.V.,  KölnKongress  GmbH,
Koelnmesse  GmbH  (InterKarneval),  Lokalanzeiger  Koblenzer
Schängel/Sandra Schneider, Wolfgang Lucke/freier Journalist,
Dirk  Merten/TSC-Rheinfeuer  Koblenz  e.V./Dirk  Merten,
Möhnenclub  Gülser  Seemöwen,  Möhnenclub  "Kesselemmer
Wierschtjer" 1948 e.V./Karin Barth/Dagmar Schmitz, Möhnenclub
Koblenz-Neuendorf  gegr.  1950  e.V.,  Möhnenverein  �Fidele
Mädcher�  Koblenz-Wallersheim  e.V./Anne  Lüpke-Lobenthal/Agnes
Schäfer/Sandra  Schneider,  Möhnenverein  Horchheim  e.V.  �Die
Tollkühnen� e.V./Anne Noll/Katrin Noll, Narrenzunft "Gelb-Rot"
1937 e.V./Thomas Frank, Narrenzunft Grün Gelb Karthause 1950
e.V.,  Olli  Schupp/DER  KARTHÄUSER,  PIZ  –  Presse-  und
Informationszentrum des Heeres, Koblenz, Mediendengeler © –
Pressesprecherstammtisch  Koblenzer  Karnevals-  und
Möhnengesellschaften  gegr.  2007,  Pressestelle  der  Stadt
Koblenz, Sandra Schneider, TV-Mittelrhein/Sven Hörner, Svenja



Weiß, KG General von Aster, 75th.
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Moddersprochpreis 2012 für Leo Wingen

Moddersprochpreis 2012 für Leo Wingen

-dc-  Im  Rahmen  des  Koblenzer  Altstadtfestes  wird  auch  in
diesem  Jahr  der  begehrte  �Moddersprochpreis�  am  kommenden
Samstag  nachmittags  auf  der  Bühne  der  Großen  Koblenzer
Karnevalsgesellschaft  in  Kooperation  mit  der  Altstädter
Brunnengemeinschaft verliehen.
Der  diesjährige  Preisträger  ist  kein  geringerer  wie  Leo
Wingen, der aus der Koblenzer Bäcker-Familie �Wingen� stammt
und ist in der Löhrstraße aufgewachsen ist. Leo Wingen ist mit
Marianne verheiratet. Aus der Ehe stammt sein Sohn Stefan, der
Priester in Neumarkt in der Oberpfalz ist.
Den  Koblenzern  ist  er  bekannt  als  der  Protokoller  und
langjähriger 1. Vorsitzender der GKKG. Er gehört nach wie vor
zur großen Rednergarde im Koblenzer Karneval und führt die
Gruppe der �Hotzels Familisch� als �Hotzels Vatter an�. Im
Karneval hat erzahlreiche Ehrungen bekommen,darunter der große
AKK-Verdienstorden,  der  Dommermuth-Medaille  der  Große
Koblenezr KG und dem Goldenen Schängel der KKG �Kowelenzer

http://www.grosse-koblenzer.de


Schängelcher�.  Zudem  ist  Leo  Wingen  Ehrenmitglied  bei  der
�Gruuße� und dem Hochheimer Carneval-Verein.
Der leidenschaftliche Karnevalist gilt aber auch als einer der
bekanntesten  Koblenzer  �Eiscrememacher�  und  seinem
hervorragendem Spekulatius in dem Café seiner Marianne in der
Pfuhlgasse. Leo Wingen liebt gutes Essen und guten Rotwein.
Mit viel Hingabe engagiert er sich im Club kochender Männer.
Die Moddersproch hält er sehr in Ehren und �schwätzt su, wie
et sich gehiert�.
Leo Wingen ist ein Mensch der fast immer fröhlich, dem sein
herzhaftes Lachen sein Erkennungszeichen ist, ein Mensch mit
viel Humor, Engagement und dem Sinn qualitativ hochwertigem
Genuß.

Quelle und Foto: Große Koblenzer Karnevalsgesellschaft seit
1847 e.V.

Dienstag, 26. Juni 2012



Montag, 25. Juni 2012
2.  �Jeck  am  Eck�  wieder  erfolgreich  –
Aussteller und Veranstalter äußerten sich
zufrieden
Als am vergangenen Samstag, 23. Juni 2012, das Karnevalsforum

http://www.jeck-am-eck.de
http://www.jeck-am-eck.de
http://www.jeck-am-eck.de


�Jeck am Eck� für dieses Jahr seine Pforten schloß, zogen
Veranstalter  und  Aussteller  eine  durchweg  positive  Bilanz.
Auch beim zweiten Mal kamen wieder Vereine und Karnevalisten
in die Messehalle am Wallersheimer Kreisel und zeigten, daß
diese  Veranstaltung  gebraucht  wird.  Nicht  nur  aus  Koblenz
kamen die Gäste, man hörte viele Dialekte. Fulda, Frankfurt,
Mainz,  Bonn,  Köln,  Düsseldorf  und  viele  mehr  kamen  zum
karnevalistischen Forum in die Rhein-Mosel-Stadt.
Präsentiert  wurde  das  Forum  übrigens  von  der  AKK
(Arbeitsgemeinschaft  Koblenzer  Karneval  e.V.)  und  RKK
(Rheinische  Karnevals-Korporationen  e.V.).  AKK-Präsident
Franz-Josef Möhlich äußerte sich zufrieden mit dem Verlauf.
Ihm liegt es besonders daran, gemeinsam mit den Ausstellern
das Forum auf solide Füße zu stellen und für die Zukunft zu
stärken. Hans Meyer (Vizepräsident der RKK) und Franz-Josef
Möhlich stellten fest, daß diese Veranstaltung wichtig für die
Großregion Koblenz ist. Vereine und Karnevalisten profitieren
von diesem Forum eindeutig.
Gegenüber der 1. � Jeck am Eck� in 2011 verteilten sich die
Besucher  besser  auf  die  beiden  Ausstellungstage.  Die
Aussteller empfanden dies als sehr positiv und richtungweisend
für die Zukunft. Aber auch die Gäste kamen voll und ganz auf
ihre Kosten. Sie konnten sich neue Ideen für die kommende
Session holen, gute Gespräche mit anderen Gästen führen oder
sich vom tollen Bühnenprogramm begeistern lassen. Alles in
allem  kann  die  Wiederholung  der  �Jeck  am  Eck�  als  voller
Erfolg verbucht werden.
Übrigens hat man sich geeinigt, daß das närrische Forum in
Zukunft  immer  eine  Woche  vor  den  rheinland-pfälzischen
Sommerferien stattfinden soll. Im kommenden Jahr sind dies
Freitag,  der  28.  und  Samstag,  der  29.  Juni  2013.  Viele
Aussteller  freuen  sich  bereits  auf  die  3.  Auflage  der
Veranstaltung  und  ein  Wiedersehen  mit  Karnevalisten  und
Menschen,  denen  das  Brauchtum  Karneval  auch  im  Sommer  am
Herzen liegt.

Quelle: Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) e.V.



Montag, 25. Juni 2012
Carneval-Club-Korpskommando-Koblenz
übergibt Justitia an OLG

V.l.n.r.:  Dr.  Peter  Itzel,  Generalstaatsanwalt  Erich  Jung,
Hauptmann  Peter  Olf,  Hauptfeldwebel  Stefanie  Kandulla,  Dr.
Eberhard Schulte-Wissermann, OLG-Präsident Hans-Josef Graefen
mit der Justitia im Hintergrund

�Justitia fest in der Hand?!? – wohin mit OLG im Land?�, unter
diesem Motto nahm der CCKK am Rosenmontag 2012 in Koblenz mit
seinem  Motivwagen  als  einziger  Verein  mit  einem
landespolitischen  Thema  teil.  Auf  dem  Motivwagen  des  CCKK
werden aktuelle bundes-, landes- oder stadtpolitische Themen
persifliert dargestellt.
Wenn möglich, wird ein Thema aus der Bundeswehr gewählt. Die
Motive des CCKK landen seit Jahrzehnten bei der Prämierung auf
den vordersten Plätzen. In der zurückliegenden Session fiel
die  Entscheidung  auf  das  hochaktuelle  und  strittige  Thema
Verlegung  des  Oberlandesgerichtes  (OLG)  nach  Zweibrücken.
Nachdem das Motto gefunden war, ging es im November ans Werk:
in der Wagenbauhalle wurde es in rund 400 Freizeitstunden von
fünf Wagenbauern umgesetzt. Aus Pappmaschee entstand der auf
dem  OLG-Gebäude  thronende  �König  Kurt�  mit  der  Marionette

http://www.cckk-bundeswehr.org
http://www.cckk-bundeswehr.org


Justitia  am  langen  Arm.  Ein  sehr  eingängiges  Motiv,  das
keinerlei  weiterer  Erklärung  bedurfte  und  mit  einem  Blick
erfaßt  und  verstanden  wurde.  Das  Echo  in  der  Presse  war
außerordentlich positiv.
Gerne  kam  daher  der  älteste  eingetragene,  gemeinnützige
�Bundeswehr-Karnevalsclub� der Bitte des Vorsitzenden Richters
am Oberlandesgericht, Dr. Peter Itzel nach, mit der Justita
einen Teil des Motives dem OLG zu überlassen. Anlässlich des
Tages  der  offenen  Tür  beim  OLG  übergaben  jetzt  Präsident
Hauptmann  Peter  Olf  und  Vorstandsmitglied  Hauptfeldwebel
Stefanie  Kandulla  die  Justitia  im  Beisein  von
Generalstaatsanwalt  Erich  Jung  und  des  Vorsitzenden  des
Vereines Pro Justiz, Dr. Eberhard Schulte-Wissermann an den
Präsidenten des OLG, Hans-Josef Graefen. Olf bedankte sich für
die Unterstützung und die Anregungen im Zuge des Motivbaus.
Es ist ein schönes Gefühl, wenn nach Aschermittwoch nicht
alles  in  der  Schrottpresse  landet,  was  in  vielen  Stunden
Freizeit  geschweißt,  gedrahtet,  geklebt  und  bemalt  wurde,
betonte Peter Olf. Hans-Josef Graefen bedankte sich herzlich,
für den originellen Beitrag des CCKK für den Verbleib des OLG
in Koblenz und wünschte dem CCKK viele gute Ideen für die
weiteren Rosenmontage.

QUelle und Foto: Carneval-Club-Korpskommando-Koblenz 1968 e.V.

Sonntag, 24. Juni 2012
Große  Koblenzer  übernimmt  Koblenzer
Altstadtfest  von  Altstädter
Brunnengemeinschaft

http://www.grosse-koblenzer.de
http://www.grosse-koblenzer.de
http://www.grosse-koblenzer.de


-dc- Erstmals ist die Große Koblenzer Karnevalsgesellschaft
Veranstalter  des  Koblenzer  Altstadtfestes  �onner  dä
Zwiwwelstörm�  der  Liebfrauenkirche.
Los geht es am Freitagabend 6. Juli um 18.00 Uhr mit dem
Brunnenputzer-Fest  der  Altstädter  Brunnengemeinschaft  mit
deren Brunnenmeister Manfred Gniffke.
Ab 20.00 Uhr bis 24.00 Uhr wird dann die neue Koblenzer Band
�Playpoint�  die  Besucher  mit  deutscher  und  internationaler
Musik unterhalten.
Am  Samstag,  7.  Juli,  öffnen  die  Stände  ab  14.00  Uhr  mit
leckerem Kuchen aus der GKKG-Bäckerei.
Ab 16.00 Uhr startet dann das große Kinderfest in Kooperation
mit  dem  Lokalanzeiger  Koblenzer  Schängel  und  einem
umfangreichem  Programm.  Zu  Gast  ist  der  bekannte  Zauberer
Zantac mit seiner turbulenten Kinderzaubershow, bei der es
viel zu lachen und zu staunen gibt. Weiterer Höhepunkt ist das
Finale der Schängel-Kinder 2012 mit tollen Preisen. Daneben
gibt es ein Fotoshooting für alle Kinder, ein Kreativprogramm,
ein  Schminkstand  und  ein  Luftballonwettbewerb.  Auch  hier
warten attraktive Preise auf die Kinder. Ebenso wird sich das
McDonalds Glücksrad drehen. Der Erlös ist für die Koblenzer
Tafel und deren Aktion �versteckte Engel� vorgesehen.
Ein besonderer Genuß werden Cocktails für Erwachsene und der



alkoholfreie �Schängel-Cocktail� für die Kinder sein. Hierfür
zeichnet sich die Gastronomie des Wüstenhofes aus Weitersburg
verantwortlich.
Ein hoch angesehener Preis ist der �Moddersprochpreis�, der
auch  in  diesem  Jahr  gegen  17.15  Uhr  vergeben  wird.  Der
Preisträger heißt in diesem Jahr Leo Wingen, der bekannte
Eismann aus der Pfuhlgasse.
Gegen 18.00 Uhr beschließt dann die Showtanzgruppe der Großen
Koblenzer  mit  dem  Thema  �Dschingis  Khan�  das
Nachmittagsprogramm.
Ab 20.00 Uhr steht dann die bekannte Band �Sound Convoy� aus
dem Kölner Raum auf der Bühne. Bis Mitternacht heizt die Band
mit �Party auf deutsch� dem Publikum ein. Sicherlich wird
dabei auch ihr Eisbärlied erklingen.
Selbstverständlich ist an allen Tagen mit frisch gezapftem
Königsbacher  Bier,  dem  Weingut  Reiff  aus  Moselweiß  und
Fleischgerichte aus der Grillstation Klinge gesorgt.

Große Koblenzer Karnevalsgesellschaft seit 1847 e.V.

Sonntag, 24. Juni 2012

Samstag, 23. Juni 2012
Jeck am Eck mit zufriedenen Ausstellern
wie  Narren  und  Anregungen  an  die
Messeleitung

http://www.jeck-am-eck.de
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-hgj/nj- Auch der zweite Tag der 2. �Jeck am Eck� in der
Messehalle am Wallersheimer Kreisel, war wieder aussagekräftig
genug, daß die Karnevalisten nach einem jeden Aschermittwoch
frisch ans Werk gehen, um die bevorstehenden närrischen Wochen
und tollen Tage der kommenden Session langfristig in allen
Spektren und Details zu planen.

Samstag, 23. Juni 2012



Samstag, 23. Juni 2012

Ob prächtig gestaltete Orden, Künstlern die einen Vorgeschmack
ihres Repertoire zeigten, traditionellen und zukunftsweisenden
Festartikeln, Neuheiten bei Bonbons, Wurfmateriel, Give Aways
und Likörchen für jede Mädchensitzung oder Herrenfrühschoppen,
die  Palette  die  auf  der  Messe  vorgestellt  wurden,  war
sicherlich ausreichend für jeden der die Messe besuchte, sodaß
an Traditionen festgehalten werden kann und gleichzeitig das
Brauchtum Karneval dennoch fortentwickelt werden kann.

Samstag, 23. Juni 2012



Samstag, 23. Juni 2012

Dennoch  gibt  es  auch  bei  der  �Jeck  am  Eck�
Verbesserungspunkte,  da  Aussteller  wie  Besucher  sich  eine
bessere Ausschilderung für die Anreise wünschen. Gleichzeitig
sollte hier auch mehrfache wie frühere Vorankündigungen in
allen  Medien  durch  die  Messeleitung  (D.  Koenitz  GmbH)
erfolgen,da dies ein weitere Kritik- oder Anregungspunkt ist,
den sich die beiden vorgenannten Klientel für die �ToDo-Liste



2013� wünschen.

Samstag, 23. Juni 2012

Samstag, 23. Juni 2012

Zudem sollte man nicht aus den Augen verlieren, ob man nicht
dahin die Messe bereichern könnte, daß auch Seminare über
Vereins-  und  Steuerrecht,  GEMA  wie  auch  den  Wagenbau  ein
Bestandteil des bereits heuer schon runden Programms werden,



die  das  Karnevalsforum  noch  interessanter  macht  und  somit
weitere  Fachbesucher  und  karnevalsbegeisterte  Menschen  zur
�Jeck am Eck� 2013 anlockt, wie hier am Stand von Orden Bley
Prägaform GmbH, Bonn, wo die Mitglieder der Große Koblenzer
Karnevalsgesellschaft  die  Werkzeuge  ihres  diesjährigen
Jubiläumsordens einmal in die Hände nehmen konnten.

Samstag, 23. Juni 2012

Freitag, 22. Juni 2012
2. Jeck am Eck mit zahlreichen Neuheiten
für die kommende Session

-hgj/nj- Weit gespannt war auch in diesem Jahr wieder der
Bogen, die beiden Präsentatoren Arbeitsgemeinschaft Koblenzer
Karneval  (AKK)  e.V.  und  Rheinische  Karnevals-Korporationen
e.V. (RKK) zusammen mit der Messeleitung der D. Koenitz GmbH
den  Besuchern  aus  Rheinland-Pfalz,  den  umliegenden
Bundesländern und dem benachbarten Ausland zusammen mit den
Ausstellern präsentierten.

24.12.2016 – 01.07.2017 ▼
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